
 

 

MMag. Mag.iur. Gertraud Salzmann 
Dienstrechtsreferentin 
der AHS-Gewerkschaft 

Mag. Herbert Weiß 
Vorsitzender der 

AHS-Gewerkschaft  

Frage einer Kollegin: 

Mein Sohn befindet sich wegen eines Corona-Falls in seiner 
Klasse in Quarantäne, ist selbst aber nicht krank. Kann ich eine 

Pflegefreistellung in Anspruch nehmen? 
 

Sehr geehrte Frau Kollegin! 
 

Nein. Eine Pflegefreistellung kommt nur dann in Betracht, wenn das Kind selbst 
erkrankt ist. 

Allerdings ist in diesem Anlassfall der Lehrperson vorrangig durch Diensttausch 
bzw. Verlegung von Unterrichtsstunden die für die Betreuung notwendige Zeit 
zu gewähren. 

Wenn damit nicht das Auslangen gefunden werden kann, kommt Sonder-
urlaub in Frage. Für die Zeit des Sonderurlaubes behält man den Anspruch auf 
die vollen Bezüge. Über einen Sonderurlaub bis zu einer Woche entscheidet 
die Schulleitung. Einen längeren Sonderurlaub kann nur die Bildungsdirektion 
genehmigen. 

Nähere Information finden Sie auf www.oepu.at. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gertraud Salzmann  Herbert Weiß 

13. November 2020 
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MMag. Mag.iur. Gertraud Salzmann 
Dienstrechtsreferentin 
der AHS-Gewerkschaft 

Mag. Herbert Weiß 
Vorsitzender der 

AHS-Gewerkschaft  

Frage einer Kollegin: 

Möchte das Ministerium wirklich, dass im Distance Learning jede 
entfallende Präsenzstunde als Videokonferenz abgehalten wird? 

 

Sehr geehrte Frau Kollegin! 

 

Die COVID-19-Schulverordnung 2020/21 regelt für das Distance-Learning (ortsunge-
bundener Unterricht), dass die Unterrichts- und Erziehungsarbeit unter Anwendung 
elektronischer Kommunikation außerhalb der Schule stattfindet. Dazu gehört u.a. die 
Übertragung von Daten und Nachrichten über Computernetzwerke, insbesondere 
Internet, Telefonie, der Einsatz von Lernplattformen, Ton- und Videoübertragung. 

Diese verschiedenen technischen Hilfsmittel werden einerseits als Arbeitsmittel ver-
wendet, andererseits zur elektronischen Kommunikation. Ein ausschließlicher Einsatz von 
Videokonferenzen im Distance-Learning ist nicht gefordert, sie sind eines von mehreren 
Mitteln ortsungebundenen Unterrichtes. 

Ein überwiegender Einsatz von Videokonferenzen würde insbesondere auch die be-
troffenen SchülerInnen vor extreme Herausforderungen (sowohl technischer Art als auch 
in Bezug auf ihre Konzentration) stellen. 

Nähere Information finden Sie auf www.oepu.at. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gertraud Salzmann  Herbert Weiß 

14. November 2020 
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